
M.-Abt. III. 753/IL.

Anbau von Nahrungsmitteln!
Aushungcrn wolle» uns die Feinde, dagegen Hilst

mir zwcckniäßige Benutzung alles anbaufähigen Bodens.
Wer solchen Boden hat, bebaue ihn selbst oder gebe ihn
in Bebauung. Gartenbesitzer sollen anstatt Blumen und
Zierpflanzen Nährpflanzen, insbesondere Kartoffel,Kraut
und Kohl anbaucn.

Fabrilsbesitzer sollen unbenutzten Grund zn solchem
Anban selbst verwenden oder ihren Arbeitern und anderen
Bewerbern in Nutzung geben.

Um jedoch Mißerfolge zu vermeiden, soll für Sie
Bodenbenützung stets sachverständiger Rat cingcholt werden.

Wer Nahrungsmittel schaffen Hilst, ist auch Botcr-
landsverttiSiger!

Wien, am 18. Februar 1915.
Der Büracrmcislcr:

Dr. Richard Meiskirchner.
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